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Polizei -Verordnung.
Auf Grund der §§ 6 , 12 und 13 der Verord¬

nung vom 20 . Sept . 1867 und auf Grund derfz137 und 139 des Gesetzes über die allgemeineandesvcrwallnng vom 30 . Juli 1*83 wird unter
Aushebung der Polizei - Verordnungen vom
16 . Februar 1878 und vom 2t . Sevt . 1897 mit
Zustimmung de« Bezirksausschusses für den Um¬
fang des Regierungsbezirks Wiesbaden mit An¬
nahme des Polizeibezirks der Stadt Frankfurt a . M.
Folgendes verordnet:

8 1. Bei der Beförderung von Schlacht - und
Handelrvieh ist jede brutale Behandlung der
Thiere verboten , insbesondere das Hetzen von
Hunden ohne Maulkörbe auf dieselben , heftiges
Zerren an den Leitseilen , Prügeln mit Knütteln
oder Stotzen mit Fäusten und Füßen , Einknicken
des Schwanzes bei Großvieh , Tragen de» Ge¬
flügels an den Hälsen oder Beinen.

8 2 . Bei Transporten mittelst Fuhrwerks
dürfen nur solche Thiere geknebelt werden , welche
bei freier Bewegung ihrer notorischen Böswilligkeit
wegen die öffentliche Sicherheit gefährden könnten.

Kleinvieh und Geflügek dürfen nicht geknebelt
werden.

8 3 . Die zum Transport benntzten Fuhr¬
werke , Käfige , Bebältniffe pp . find durch genügend
Hohr Seite «- und Rnckiväude , oder durch ans
Latten , Flcchtwerk oder Retzen gefertigte , eine
reichliche Luftzufuhr gestattende Decken derart ein-
zmichlcu . daß ein Entwciäten der zu transpor-
lirenden Thiere ausgeschlossen ist . Auch mutz ihr
Bodenbelag sowie die unterste Seitenwandver-
kleidung eben und so dicht sein , daß eine Be¬
schädigung der Thieie durch die Wagenräder oder
ein Einklemmen irgend welcher Körpertheile der¬
selben nicht Vorkommen kann.

Zudem müssen vorgenannte Transportmittel
so geräumig sein , daß di« Thiere ohne gepreßt
oder gescheuert zu werden nebeneinander bequem
liegen könne » .

Im Allgemeinen kann 1 gm Grundfiäche auf
je drei mittelgroße Saugkälber , oder drei Schweine
im Gewichte bis zu je lOV Kilogramm , oder sieben
Läufer bezw. Springer oder nenn Ferkel , oder drei
Schafe in der Wolle , oder vier geschorene Schafe
gerechnet werden.

8 4 . Soiveit starre Ueberdachungen der
Transport wagen , Käfige , Behältniffe pp . verwendet
werden (also auch bei sogenannten Etagenwagen ) .
Mliff-N dieselben so hoch angebrachtsein, daß die
in gewöhnlicher Haltung stehenden Thiere noch
einen wenigstens handbreiten Spielraum über sich
haben.

8 5. Beim Ein - and Ausladen find die Thiere
zn heben , nicht zu werfen.

Polizei -Berorsnung.
Auf Grnnd der 88 5 und 6 des Gesetzes über

die Polizeiverwaltung in den neu erworbenen
Landcstheilen vom 20 . September 1867 wird hiermit
nach Berarhung mit dem Gcmeindevorstande ver¬
ordnet was folgt:

8 1. Die Eisdecke öffentlicher oder solcher im
Privatbesitz befindlicher Weiher , welche mit oder ohne
Eintrittsgeld anderen Personen zugänglich sind,
darf nur nach durch die » ltlerzeichnetc Behörde
öffentlich bekannt gemachter Erlaubniß zum Schlitt-
chuhlaufen und Schlittenfahren benutzt werden.

S 2 . Zuwiderhandlungen gegen vorstehende
Verordnung werde » mit einer Geldstrafe bis zu
9 Mark , im Unvermögensfalle mit entsprechender
Haft geahndet . *

Wiesbaden , den 20 . Februar 1900.
Der Poli ' ri- Präsident . In Vertr . : gez. Höhn.

Für geknebeltes Vieh (8 3) , sowie für Kälber
und Schwein « ist eine starke Unterlage aus Stroh,
Tor -, Sägespäncn , Gerberlohe , Sand oder dcrgl.
zu beschaffen.

Die .' köpfe der Thiere dürfen nicht vom Fuhr¬
werk licrabhäugen.

Schubkarren oder Säcke dürfen als Trans'
portmittcl nicht verwendet werden.

8 6 . Ein gemeinschaftlicher Transport von
Schweinen mir anderem Kleinvieh darf nur in der
Weite erfolgen , daß beide Thiergattungen durch eine
befestigte Scheidewand von einander getrennt sind.

8 7 . ' Bullen müssen bei allen Transporten
mit einem Raseurmge und einer Blende (Koppe)
vor den Lugen versehen und an den Füßen in
üblicher Weife gefesselt werden , « m das Durch¬
gehen zu verhüte » .

Für jeden 18 Monate und darüber alten
Bull : n find wenigstens zwei kräftige Transporteure
z» stell ?!..

8 8 . Der Futztransport von Kälbern unter
4 Wochen ohne - Begleitung ihrer Mütter ist ver¬
boten . „ , t

8 9 . Zuwiderhandlungen gegen voritehende
Anordnungen werden , soweit ste nicht auf Grund
des St asqcs -tzblichcs eine höhere Strafe nach sich
ziehen , mit Geldbuße von 1 bis 30 Mark oder
verhätinißwäßiger Hast bestraft.

8 10 Diese Polizei -Verordnung tritt 1 Monat
rulchfigrer Verkündigung in Kraft.

Wiesbaden , den 7 . Dezember 1900.
Der Kgl Regierungs -Präsident . In Vertr . : Bake

Bekanntmachung,
betr. die linsficUnug »er Radfayrksrten für

ö-rS KalerkSerjahr 1901.
Unter Deztignahinc ans den 8 13 der in der

Extra -Beilage zum Amtsblatt No . 39 der König!
Regierung zu Wiesbaden (auSgegeden Donnerstag,
den 27 . September d. I .) enthaltenen Polizelver-
ordniing . vetreffend den Verkehr mit Fahrräder«
auf off ur ' ichrn Ltzcgen, Straßen « nd Plätzen vom
11 . September 1900 , wird hiermit Folgendes zur
öffcn-tlichen Kenntniß gebracht:

1. Tic Ausstrttrrng der Radfahrkarten
für dus Kalenderjahr 1901 erfolgt von fetzt
ad an allen Wochentagen, mit Ausnahme des
Samstags , in der Zeit von 10 — 12 Uhr Vormittags,
an den Samstagen in der Zeit von 9 —11 Uhr
Vormittags Zimmer Rs . 6 des DienstgebändeS der
Königlichen Polizei - Direction , Friedrichstraße 32.

2 . Tie Ausstellung kann mündlich oder
auch schriftlich, mittels Postkarte oder Brief,
unter Angabe des Vor - und Zunamens
-es Standes , der Wohnung (Straße , Hans'
numurer) u . des Gebrrrtsjahres , beantragt
werden.

Wiesbaden , den 26. Ottober I960.
Der Polizei - Vräsid-iit. K . Prinz v . Ratibor

ichVorstehende Polizei -Verordnung bringe
hiermit wiederholt zur öffentlichen Kenntniß.

Wiesbaden , den 3 . Dezember 1800.
Der Polizei -Präsident . K . Prinz v . Ratibor.

1

Bekanntmachung.
Behufs Zurückstellung oo in Militärdienste habe»

ich diejenigen jungen Leute , welche im Besitze des
Berechtigungsscheins znm einjährig - freiwilligen
Dienst find und in diesem Jahre das 20 . Lebens¬
jahr vollenden , d . h . im Jahre 1881 geboren
ind , beider Ersatz-Commission hierseldst, Friedrich-
traße No . 81 , Zimmer No . 2 , zu melden.

Die Meldungen haben innerhalb der Zeit vom
8 . Januar bis 15 . Februar d . Js . zu erfolgen nud
ist dabei der Berechtiguugsschein znm einjährig-
freiwilligen Dienst vorzulegen.

Berjänmnrb dieser Meldung hat gemäß 8 26
aä 7 der Wehr -Ordnung eine Bestrafung wegen
Verstoßes gegen die Melde - und Coniroll -Vor-
christen zur Folge . *

Wiesbaden , den 2 . Januar 1901.
Der Civil -Vorsitzende

der Ersatz -Commission Wiesbaden -Stadt.
K. Prinz v. Ratibor ._ _

Bekanntmachung.
Nachdem der Entwurf zu einem Ortsstatut

ür die obligatorische kaufmännische Fort-
ildungsschule  zu Wicsbaden gemäß 8 13. ber

Städteverordnnng vom 4 . August 1897 zur öffent¬
lichen Kenntniß in der Stadtgemeinde gebracht
morden ist und die Stadlordnetenversammlung
über die erhobenen Einwendungen gegen das Statut
in ihrer Sitzung am 19 . Oktober l . I . unter theil-
weiser Berücksichtigung der erhobenen Einwendungen
Beschluß gefaßt hat , wird der danach geänderte
Statut -Entwurf nachstehend mit dem Bemerken
wiederholt zur öffentlichen Kenntniß gebracht , daß
die vorgenommencn Aendernngen durch gesperrten
Druck hervorgehoben sind.

Jedem Bürger steht frei , innerhalb der nächsten
zwei Woche » , vom Tage nach der Veröffentlicbnng
an gerechnet , bei dem Magistrate Einwendungen
zu erheben.

Wiesbaden , dm 14. Dezeinber 1900.
Der Magistrat, von Jbell.

Ortsstatut
ür die obligatorische kaufniännische Fortbilduugs-

schnle in Wiesbaden.
Auf Grund der 88 120 . 142 und 150 der

Gewerbeordnung für das Deutsche Reich wird nach
Anhörung brthciliqter Handelt : eiben der und An¬
gestellter finit Zustimmung der Stadtverordneten¬
versammlung Nachstehendes festgesetzt:

Bekanntmachung.
Unte : Bezugnahme ans die Bestmimungen des

Herrn Regiernngs - Präsidenten über die Aus¬
führung der zeitweise zu wieberholmden polizeilichen
Maß - und GewichlSrevisiouen vom 1. Juli 1886
(Reg .-AmtSbl . für 188 « Seite 236 ). wird zur
öffentlichen Kenntniß gebracht , daß die technischen
Revisionen der Maße und Gewichte in hiesiger
Stadt in de» Monaten April , Mai nnd cvent.
Juni 1901 statt sin den werden und zwar vom
1. bis 15. Avril 1901 im Bezirke des ersten, vom
16 . bis 30 . April 1901 im Bezirke des zweiten,
vom 1. bis 15 . Mai 1901 im Bezirke des dritten,
vom 16 . bis 31 . Mai 1901 ab in demjenigen des
vierten Polizei -Reviers.

Unrichtig befundene Maße nnd Gewichte
werden eiugezogen und deren Besitzer dem Gerichte
zur Anzeige gebracht.

Die berheiligten Gewerbetreibenden werden
deshalb aufgefordert , ihre Maße und Gewichte,
soweit deren forldancrnde Richtigkeit zweifelhaft
erscheint , rechtzeitig vorher zur aichamtlichen
Prüfung zu bringen.

Bemerkt wird , daß Gewichte und Waage » rc
durch einen zweijährigen Gebrauch , bei unvor¬
sichtiger Handhabung in noch früherer Zeit , un¬
richtig werden können.

Die Revision wird sich auch auf die Maße
und Gewichte derjenigen Landwirthe erstrecken , in
deren Gewerbebetriebe ein Zumessm und Zuwäge»
im öffentlichen Verkehr , sei es beim Ein - oder Ver¬
kauf von laudwirthschaftlichen Produkten und
sonstigen Waaren statlfiudet.

Wiesbaden , den 22 . Oktober 1900.
Der Polizei -Präsident . K . Prinz von Ratibor

Bekanntrnachnng.
§ 6 . (Durchreisende Fremde .)

Durchreisende Fremde (Badegäste , Reisende rc) ,
welche in Privarhänsern für Entgeld oder unent¬
geltlich Wohnung nehmen , sind binnen 24 Stunden
durch den Wohnungsgeber bei dem Büreau der
Polizei -Reviers an - Vezw. abznmeidcn.

Gast - und Herbergswirlhe haben täglich bis
11 Uhr Vormittags alle während des vorher¬
gegangenen Tages oder während der Nacht ange
kommenen bezw . abgereisien Fremden bei dem
Bureau des Polizei -Revier ? an - bezw . abzumelden.

Die Meldung der Fremden geschieht schriftlich
durch zwei Meldezettel , welche cnthailen müssen:
Bor - und Zuname , Stand oder Gewerbe , GedurtS-
nnd Wohnort und Nationalität des Fremden.

Die Gast - und HerbergSwirtd « find verpflichtet
ein Fremdenbuch nach dem Muster 4 zu halten,
dasselbe einem jeden Fremden alsbald nach feiner
Ankunft zur Eintragung vorzulegen und auf die
richtige und vollständige Ausfüllung der Rubriken
zu achten . ^ m .

Vorstehende Bestimmruig der Polizei -Verord
nung , betreffend das Meldeivesen vom 17 . Februar
1900 , wird hiermit wiederholt zur öffentlichen
Kenntniß gebracht.

Wiesbaden , den 29 . Dezember 1900.
Der Polizei -Präsident . In Vertr .: Falcke.

Bekanntmachung,
Es wird hiermit zur Kenntniß gebracht , daß

die Bestimmungen der Kaiserlichen Verordmmg
vom 9. Juli dS . Js . und der Bekanntmachung,
betreffend die Ansfnhrnngsbestimmnngen des
Bundesraths vom 13 . Juli d . Js ., am 1. Januar
in Kraft treten . ,Wiesbaden » den 31. Dezember 1900.

Der Polizei -Präsident . In Vertr . : Faltke.

81 .
Alle im Bezirk der Stadt Wiesbaden sich regel¬

mäßig anfbaltendeu Angestellte » beiderlei Geschlechts
in WiesbadeuerHandelsgcschäften,die das 18 . LebcnS-
ahr noch nicht vollendet haben , sind verpflichtet,

die hierfelbsi errichtete öffentliche kaufmännische
ortbildnngSsckule an den festgesetzten Tagen und
tunben zu oesucheu und an dem Unterrichte

theilzunehmen.
Die Festsetzung der Tage nnd Sinuden des

Unterrichts erfolgt durch den Magistrat und wird
in dem Organ für die amtlichen Bekanntmachungen
des Magistrats zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

8 2.
Dauernd befreit « m dieser Verpflichtung sind

solche Angestellte , welch« den von dem Schulvorstande
anerkannte » Nachweis führen , daß sie diejenigen
Kcuntnisie und Fertigkeiten besitzen,deren Aneignung
das Lehrziel der Anstalt bildet ; f e r n e r d i e j e n i g e»
Angestellten , welche die Berechtigung
zum einjährig - freiwilligen Militärdienst
besitzen. 8 3.

Angestellte , die über 18 Jahre alt sind , oder
im Bezirk der Stadt Wiesbaden wohnen ohne
darin ihre Beschäftigung zu haben , können , wenn
der Platz ausreicht , ans ihr Ansuchen von dem
Schulvorstande zur Thnlnahme am Unterricht
zugelassen werden. 84.

Für jeden zum Besuche der Schnle verpflichteten
Angestellten ist der ihn beschäftigende Handeltieibende,
sofern er im Bezirk der Stadt Wicsbaden wohnt
oder sein Gewerbe betreibt , verpflichtet , un¬
beschadet seines Ersatzanspruches an
die Eltern oder den Vormund des
Schülers ( der  Schülerin ) einen Beitrag zu
den Kosten der Unterhaltung der Schule von halb¬
jährlich 25 Mk . oder 15 Mk . im Voraus an die
Kasse der kaufmännischen Fortbildungsschule zu
leisten , je nachdem der Schüler (die Schülerin ) an
dem fremdsprachlichen Unterricht thcilnimmt oder
nicht . Freiwillig die Schule Besuchende haben den¬
selben Beitrag als Schulgeld zn zahlen . Bei nach-
gewiesener Dürftigkeit der zah '.ungspflichtigcn
Handeltreibenden , des freiwilligen Schülers (der
Schülerin ) nnd deren Eltern kann das Schulgeld
auf Antrag vom Schulvorstande ermäßigt oder
erlassen ivcrdcn. 83.

Zur Sicherung des regelmäßigen Besuchs der
Fortbildungslchule durch die dazu Verpflichteten,
sowie zur Sicherung der Ordnung in der Fort-
biidungsschnle und eine » gebührlichen Verhallens
der Schüler ( Schülerinnen ) werde » folgende Be¬
stimmungen erlassen:

1 . Die znm Besuche der Fortbildungsschule
Verpflichteten , sowie ferner die freiwilligen Schüler
(Schülerinnen ) müssen sich zn den für sie bestimmten
Unterrichtsstunden rechtzeitig cinfinden und dürfen
dieselbe » ohne Erlaubniß des Schulvorstande »,
oder eine nach dessen Ermessen genügende Ent-
schiildigung weder ganz noch zum Tbeil versäumen

2 . Sie misten die für dieStundenvorgeschricbeucn
Lernmittel in ordentlich gehaliencm Zustande in
de » Unterricht mitbringen.

3.  Sie haben ihren Lehrern und Lehrerinnen
stets mit der schuldigen Achtung nud Ehrerbietung
zu beqegen.

4.  Sie dürfen den Unterricht nicht durch un
gebührlicher Betragen stören , noch die Schulgerathe
und Lehrmittel verderben oder beschädigen.

6 . Sie haben sich ans dem Wege zur nnd von
der Schuir gesittet zu benehmen und jedes Unfug»
und Lärmens zu enthalten.

6 . Sie haben die Bestimmungen der für die
kaufmännische Fortbildungsschule erlassenen Schul'
ordnung zu befolgen.

Zuwiderhandlungen werden nach 8 150 No.
der Gewerbeordnung in der Fassung des Gesetzes
vom 1. Juni 1891 (Reichs -Gesetzblatt Seite 287)
mit Geldstrafe bis 20 Mk ., im Unvermögensfalle
mit Haft bis zu 3 Tagen bestraft , sofern nicht nach
gesetzlichen Bestimmungen eine höhere Strafe der
wirkt ist.

8 6.
Eltern und Vormünder dürfen ihre zum Be¬

suche der Foribildungschnlen verpflichteten Söhne
und Töchter oder Mündel nicht davon abhalten,
müssen ihnen vielmehr die dazu erforderliche Zeit
gewähren.

8 7.
Die Handeltreibenden haben jeden von ihnen

beschästigten , nach vorstehenden Bestimmungen schul¬
pflichtigen Angestellten spätestens am 6. Tage nach
-essen Annahme zum Eintritt in die Fortbildungs-
chulc bei dem Magistrat nnzumelden imd spätestens

am 3. Tage nach Beendigung des Arbeits-
crhältnisses  beim Magistrat wieder abzu¬

melden . Sie haben die znm Besuche der Fort¬
bildungsschule Verpflichteten so zeitig von der Arbeit
zu entlassen , daß sie rechtzeitig und , soweit er-
ordrrlich , umgekleidet , im Unterricht erscheinen

können.
8 a

Die Handeltreibenden haben einem von ihnen
beschäftigten Angestellten , der durch Krankheit
am Besuche des Unterrichts gehindert war , bei dem
nächsten Besuch « der Fortbildungsschule hierüber
eine Bescheinigung milzugeben . Wenn sie wünschen,
daß ein Angestellter ans dringenden Gründen vom
Besuche des Unterrichts für einzelne Stunden oder
ür längere Zeit cntdunden werde , so haben sie
dies bei dem Leiter der Schnle so zeitig zu be¬
antragen , daß dieser nöthigenfalls die Entscheidung
des Schulvorstandes eiuholcn kann.

8 9.
Eltern nnd Vormünder , die dem 8 6 entgegen-

dandcln , und Handeltreibenden , welche die im 8 7
vorgeschriebenen An - und Abmeldungen überhaupt
nicht oder nicht rechtzeitig machen , oder die von
ihnen beschäftigten schulpflichtigen Angestellten ver¬
anlassen , den Unterricht ohne Erlaubniß ganz oder
znm Theil zu versäumen , oder ihnen die im 8 3
vorgcschriebeue Bescheinigung dann nicht mitgeben,
wenn der Schulpflichtige krankheitshalber di« Sclmle
versäumt hat , werden nach 8 150 Nr . 4 der Ge¬
werbe -Ordnung in der Faffnng des Gesetzes , be¬
treffend die Abänderung der Gewerbe - Ordnung
vom 1. Juni 1891 ( Reichs -Gesetz-Blatt Seite 28 . )
mit Geldstrafe bis zu 20 Mk . oder im Unver¬
mögensfalle mit Haft dis zu 3 Tagen bestraft . *

Wiesbaden , den 24 . Oktober 1900.
Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Der Wasscrausschanl am Kochbrnnnen der

Stadl Wiesbaden geht vom 1. Januar 1901 in
die Hände der Kurverwaltung über.

Bon diesem Zeitpunkt ab wird ein Brunne »-
meister die Beaufsichtigung des gefammten Be¬
triebes am Kochbrnnnen führen.

Für Bedienung , sowie für Aufbewahrung der
Gläser sind von den Trinkgästcn Brnnnenkartei,
zn lösen.

Eine Jahreskarte kostet 5 Mk.
Eine Saisoukartc ( bis zu 3 Monaten ) kostet

Mk.
Personen , die nur gelegentlich sich ein Glas

Wasser verabreichen lassen , brauchen keine Brunnen¬
karte zu lösen , müssen aber für lribweise Benutzung
eines Trinkglases 10 Pia . entrichten.

Die Brunncnhalle bleibt vom 1 . Januar 1901
ab zum Zweck gründlicher Reiuigtmg , täglich von
Ist -— 3 Uhr Nachmittags geschloffen.

Wiesbaden , den 29. Dezember 1900.
Der Magistrat . V. Jbell.

Bekanntmachung.
Der Feldweg im District „Au " , Nr . 9209 de»

Lagerbnches , ist entbehrlich geworden und soll ein-
gezogen werden . Es wrrd dies gemäß 8 57 des
Zuständigkeits -GefctzcS vom 1. August 1883 mit
dem Aniügen zur öffentlichen Kenntniß gebracht,
daß Einwendungen hiergegen innerhalb einer aul
21 . ds . Mts . begimienden Frist von 4 Wochen
bei dem Magistrate schriftlich einzureichen oder
zum Protokoll zu erklären sind.

Eine Zeichnnng liegt während der Vormittags '
dienststunden im Rachhause , aus Zimmer 51
Einsicht ans.

Wiesbaden , den 13. Dezember 1900.
Der Oberbüraermeister . I . V . : Korner

zur
*

Bekanntmachung.
Der WnHttinienpkan für die Erbreiler » !! )

der Dostheiiücrstcaste , zwischen Schwalbachec-
straße und 1. Ringstraße , hat die Zustimmung de:
Ortspoiizeibehörde erhalten und wird nunmehr
im Rathhaus , I . Obergeschoß , Zimmer Ro . 38a,
innerhalb der Dienststnnden zn Jederniann » Ein¬
sicht offen gelegt.

Dies wird gemäß 8 7 Gesetzes vom
2. Juli 1875 , betr . die Anlegung und Veränderung
von Straßen : c. mit dem Bemerken hierdurch be¬
kannt gemacht , daß Einwendungen gegen dielen
Plan innerhalb einer präklusivischen , nm dem
8 . ds . Mts . beginnenden Frist von 4 Woche «»
beim Magistrat schriftlich anzubriugen sind.

Wiesbaden , den 4 . Januar 1901 . , ^
Der Maaistrat . Zn Vertr . : Frodeirrus.

Bekanntmachung.
Die Eheleute Taglöhucr Philipp Grund/

geboren am 15 . Mai 1862 zu Niedernhause » . und
Katharine , geborene Neulchtts , geboren am
26 . Juli 1873 zu Frauenstein , zuletzt zu Biebrich
wohnhaft , entziehen sich der Fürsorge für ihr Kind,
sodaß dasselbe aus öffentlichen Mitteln unterhalten
werden muß . „ . ,

Wir bitten um Mitth - ilung ihres Anseut-
haltsortes.

Wiesbaden , den2. Jaunar 1901.
Der Magistrat . Armen -Aenvaltmtg.

Mangold.
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Preise für Naturalien nnd andere Lebensbedürfnisse z» Wiesbaden
vom 30. Dezember bis einschl. 5. Januar.

I . Aruchlmarkt.
Hafer . p. 100 Jf.
rtroh

Heu .
100
100

-iehmarkk.
Qualität

II.

Ochsen: ^1.
Kühe: I. Qualität

II. ..
Schweine.
Kälber.
Hammel.

UI . Wictnalien
Butter.
Eier . ,
Handkäse
Fabrikkäse . . . .
Eßkartosseln . . . P.
Kartoffel» .
Zwiebeln . „ „
Zwiebeln . p. 50 K.
Blumenkohl . . . . p . St.
Kopfsalat . „ „

p. 50 K.
.. 50 ..
p. 50 „
-
- P- ..

K.
P.

P.
25 St.
100
100
100 K.

p. K.
80
7

10
50

-120
>15

Wiesbaden , den 5. Januar 1901.

Höchst.
Preis.

■»
14 40
6

Riedr.
Preis.

8 40

70
64

57p118
156
128

2 2̂0
8|-8 -
6 50
5!50

7
12

4 -
—45
—116

Gurken . . . <
Grüne Bohnen .
Grüne Erbsen . <
Wirsing . . . .
Weißkraut . . >
Weißkraut . . .
Notbkraut . . .
Gelbe Rüben . .
Weiße Rüben - .
Kohlrabi, obererd.
Kodlradi.
Grün-Kohl
Römisch-Kohl
Petersilien
Barre . .
Zellerie .
Preißelbeeren
Trauben .
Aepfel
Birnen .
Jwetschen
Kastanien

p. St.
. p. K.

P. 50 K.
p. K.

p. St.

."p. K.

Höchst. Medr. Höchst. Kitbt.
Preis. Pr>is. Preis. Preis.
ft Ji ft

Eine Gans.
J.

50 %
4

— — — — Eine Ente. 4 — 3 —
— — — -- Eine Taube. —70 —50
— 10 — 9 Ein Hahn. 1 70 I 30
— 8 — 7 Ein Huhn. 2 20 150
— — — — Ein Hase . — —
— 14 — 12 Aal . p. K. 3 60 3 —
— 12 — 10 2 60 1 60
— 12 — 10 Backfische . . „ —70 —50

15 14
10 6 IV. Alrod und Wsßk.

— 16 — 15 Schwarzbrod: Langbrod p. 0,»K. — 16 — 13

1 20 1 I Rnnöbrod 0,s K.
52
14 z

42
13

4 — 2 L. —45 —40
— 15 — 5 Weißbrod: a. 1 Wasserweck. . — 3 — 3
— — — — l>. 1 Milchbrödchen. — 3 — 3
— — — — Weizenmehl: No. 0 . p. 100 K. 30 50 30 —
— 50 — 16 „ I • „ 100 „ 27 50 27 —
— 50 — 14 .. II . „ 100 „ 26 50 25 —
— — — — Noggenmehl: No. 0 . p. 100 „ 25 50 25—
— 40 — 30 „ I . „ 100 „ 123 50 22,50

V. Kkeifch.
Ochsenfleisch: von der Keule p. K.

Banchflcisch . *
Kuh- oder Rindfleisch . . „ „
Schweinefleisch. „ „
Kalbfleisch.
Hammelfleisch . * »
'örfjClf ftctfrf) • m • • • * ## . M
Dörrfleisch . . „
Solberfleisch . „
Schinken . .
Speck(geräuchert)
Schweineschmalz
Nierenfett . „ „
Schwartcnmagen: frisch. . „ „

geräuchert.
Bratwurst . . „
Fleischwnrst . . . . . . „ ..
Leber- n. Blutwurst : frisch. „ „

geräuchert . .. „

Stäb ». Accise-Amt.

Hkiist.1V, i».
Medr.
Preii».

1 ft ’ ft
1o. 1 44
13t 128
1 8i 1 32
1 51 1 40
16< 1 40
1 41 1 20
1 — 1
160 1 60
1 40 1 40
2 — 1V4
1 84 1 80
1 60 1 40
1 — —80
2 — 160
2 — 1(801 80 160
1 60 140— 96 —96
2 1 80

Bekanirtlnachnng.
llm Angabe des Aufenthalts folgender Per¬

sonen, welche sich der Fürsorge für hülfrbedürstige
Angehörige entziehen, wird ersucht:
1. der verlassenen Ehefrau des Hermann Bcu-

hotd , Hanna , geb. Fink, aus Diez,
2. der ledige» Dienstrnagd Karotin« Bock, geb.

11. 12. 1864 zn Weümünster.
3.  des Elasergehülfe» Kart Böhuke, geb.

31. 3. 1867 zu Elberfeld,
4. des Schneiders Theodor Böttcher, geb.

28. 11. 1857 zu Hobendodeleben,
5. der ledigen Katharine Christ , geb.16. 4. 1875

zu Oberrod,
6.  der ledigen Sprachlehreri» Johanna Friste

Georgine Dennemann , geb. 23. 12.1856
zu Frankfurt a. M., .

7 . des Maurers Wilhelm Dörr , geb. 3. 12.
1862 zn Sonnenbera.

8. der ledigen Louise Ernst , geb. 3. 5. 1868
zu Wiesbaden,

9.  der ledigen Anna Fischer, geb. 18. 4. 1861
zu Eisenach,

.0. des Kellners Friedrich» Ludwig Grnnagel,
geb. 12. 4. 1858 zu Zwcibrückcn,

11. des Taglöhners Philipp Grund , geb. 15. 5.
1882 zu Niedernbausen,

12. der TaglöhnerinMarie Herrmann, geb.
7. 4. 1858 zn Elsoff,

13.  des Taglöhners Wilhelm Horn , geb. 11. 2.
1863 zu Hadamar.

14. des Taglöhners Albert Kaiser , geb.2.4.1860
zu Sömmerda,

15. der ledigen Anna Kausch, geb. 25. 2. 1876
zu Wiesbaden,

16. der ledigen Mina Kreß, geb. 5. 4. 1875 zu
Wiesbaden,

17. des Kreissecretärs a. D. Carl Larrg , geb.
2. 3. 1847 zu Hachenburg, und desftn Ehefrau
Mathilde , geb. Ebel, geb. 18. 8. 1851 zu
Biebrich,

18. des Taglöhners Heinrich Langendorf , geb.
31. 12. 1850 zu Debrn,

19. der ledigen Marie Matyes , geb. 18. 4. 1877
zn Kreuznach,

20.  des Asphalteurs uiid Plattenlcgers Johann
Baptist Maurer , geb.4. 5. 1862 zn Mainz,

21. des Maurers Karl Mcuk , geb. 5. 8. 1872 zu
Biskirchen,

22. des Tünchers Jakob Meusert , geb. 4.6. 1862
zu Wiesbaden,

23. des Taglöbners uiid Fnhrmaiins Georg
Schall, neyer , geb.16. 9. 1860 zu Urberlach,

24. de? Mamergedüifen Karl August Schneider,
geb. 9. 3. 1868 zu Wiesbaden,

25. der ledigen Margaretha Schnorr , geb.
23. 2. 1874 zu Heidelberg,

26.  des Musiker« Johann Schreiner , geb.
20. 1. 1863 zu Probbach.

27. der Ehefrau des Gärtners Wilhelm Seif,
Karoline Zorn , geb. 17. 11. 1869 zu
Langknschn albach,

28. der ledigen Lina Simons , geb. 19. 2. 1871
zn Haiger,

29. der ledigen Katharina Stöpplcr , geb. 7. 5.
1874 zu Emmerich.

30. der Diknstmagd Regina Bolz , geb.7. 10. 1872
zu Jitlingen,

31. de« TaalöhnkrsPhilippWeis,gcb . 19.2.1869
z» Weinsheim,

32. des Bierbrauers Johann Bapt . Zapf , geb.
16. 9. 1870 zn Obervicchtach.

Wiesbaden , den 3. Januar 1901.
Der Magistrat.

Armen-Verwaltimg. Mangold.

Bekanntmachung.
Die auf der städtischen Gasanstalt gewonnenen

Kokes werden in den nachstehendenSortirungeu
zum Verkauf gestellt:

1. Sorte : Gesiebte Nnß -Kokrs zum Preise
von Mk. 2.70,

2. Sorte : Gegabelte Stück -Kotes zum Preise
von Rlk. 2 40,

3. Sorte : Gesiebte Klein -Kokes zum Preise
von Mk. 2.50,

für je 100 Kg. ab Gasfabrik.
Aus Wunsch der Abnehmer werden die

Kokes nach den Häusern und Lagerplätze» gefahren
und ist gegebenen Falles für jede Menge bis zu
500 Kq. iiachstedeiidc Vergütung zu leiften: in der
ersten Zone Mk. 1.—, in der zweiten Zone Mark
1.25, in der dritten Zone Mk. 1.50.

Die Kokes können sowohl in offenen Wagen¬
ladungen als auch ohne Preisaufschlag in Säcken
bezogen werden, in welch' lepterein Falle die Kokes
bis auf die Lagerplätze befördert werden, voraus¬
gesetzt, daß diese Lagerelätze nicht zu weil entfernt
sind und bequem erreicht werden können.

Bestellungen werden in keinem Falle auf der
Gasanstalt und auch nickt brieflich, sondern aus-
schiictzlich in den» Verwaltungsgebäude
Marktstraße 16, Zimmer Sko. 1 « , Bor - u.
Nachmittags während der üblichen Dicnststuiideii
gegen Baarzatzlung entgegengeiiommen, woselbst
auch jede weiter gewünschte Auskunft, insbesondere
auch über Vorrath und Zeit der Lieferung er¬
leilt wird.

Wiesbaden , den 8. Dezember 1900.
Der Direcror

der städt. Wasser-, Gas - und Elektr.-Werkr.
Muchall . __ _ _ _ _ _

Bekanntmachung.
Das Brausebad an der Kirchhossgassewird

vorzilnehmender Reparaturen wegen von Montag,
den 7. Vs. Mts . , ab für den öffentlichen Ver¬
kehr geschloffen.

Wiesbaden , den 4. Januar 1901. -
Der Direcior

der städt. Wasser-, Gas- nnd Elektr.-Werke.
Muchall.

Bekaontmachrlng.
Ilm die Verwendbarkeitder Elektromotoren

zu erleichtern und deren Einfübrung zn sörvern,
wird von jetzt ab vorbebaltlich jederzeiligen Widcr-
iliis gestattet, daß hinter dem Zähler des Motors
auch noch eine fest angebrachte 16-kerz. Glühlampe
an die Arbeitsleiiung des Motors angeschlossen
werden darf und z'var in dem Arbeiteraum, in
welchem sich der Motor befindet. Für die B--
nutziing dieser Lampe wird alsdann monatlich ein
Zuschlag von 1 Mark erhoben.

Ich benutze diese Gelegenheit, die Herren
Gewerbetreibenden wiederholt auf die aiißer-
ordentlich großen Annehmlichkeiten und Bequern-
lidifcimi eines Betriebes mit Elektromoloren,
besonders auch die geringe Bedienung und den
geringe»Platzbedarf derselben aufmerksam zu machen.

Etwa gewünschte nähere Anskuiift wird im
Verwaltungsgebäude, Marktstraße 16, Ziniiner
No. 5a, gerne ertheilt. *

Der Dircctor
der städt. Wasser-, Gas - und Elcktricitätswerke.

Muchall.
Verdingung.

Die Ausführung der Schrein erarbeiten für
den Neubau: Feuerwache, Acdiseamt und Leihbaus
an der Neu - und Lchulgassen -Ecke hierselbst
soll loosweise im Wege der öffentlichen Aus¬
schreibung verdungen werden.

Verdinguiigs Unterlagen können Vormittags
von 9 bis 12 Übr im neuen Ralhbause, Zimmer
No. 41, eingesehen und ebendaselbst gegen Zahlung
bezw. bestellgeldfreie Einsendung von:
a) 2 Mk. 50 Pf . einschließlichI ö Bedinaunae»
b) 2 „ 00 „ ausschließlich I Del -«eo, »gtingen
von unserem Technischen Sekretär Andrees be¬
zogen werden.

Verschlossene nnd mit der Ausschrift„» . » . SV
versehene Angebote sind spätestens zum

Montag , den 14. Januar 1901,
Bormittags 10 Uhr,

hierher einzureichcn. . . m
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinenden Anbieter. *
Znschsaqsfrist: 4 Wochen.
Wiesbaden , den3. Januar 1901.

Sladlbaumt , Abtheilung für Hochbau.
Genzmcr.

Verdingung.
Die Ausführung der Kalt - und Warm-

wasserlritttng für den Neubau Kteinviehyallr
auf deni Schlacht- »nd Viehhof hierselbst soll im
Wege der öffentlichen Ausschreibung verdungen
werden.

Verdingnngsnnterlagen können Vormittags
von 9 bi« 12 Ubr im Ratbhanse, Zimmer No. 41,
eingksebei! und ebendaselbst gegen Zahlung bezw.
bestellgeldfreieEinsendung von

a) 1.00 Mk. einschließlichs
b) 0.75 „ ausschließlichI bel  Bedliigungen

von unserem technischen Sekretär Andreß be¬
zogen werden.

Verschlosse>ienndin>tderNusschrift„ H. A . 34"
versehene Angebote sind spätestens bis

Montag , den 14. Januar 1901,
Borinittags 11 Uhr,

hierher einzureichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinenden Anbieter. *
Znichlagssrist: 4 Wochen.
Wiesbaden , den 81. Dezcinber 1800.

Stadtbauamt, Abtheilung für Hochbau.
Genzmer.

Dienstag , de» 15 . Januar 1001,
Vormittags II Uhr , soll die Lieferung
des Bedarfs cm Verpflegungsbedürf-
niffen und Eis , sowie die Abnahme der
Knchenabfckllr und Brodrcste für das
Rechnungsjahr 1901 im Geschäftszimmer des
Lazarelhs, wo auch die Bedingungen vorher
einzusehen und zu unterschreiben sind, öffent¬
lich vergeben werden. 3?270

Garnifon -Lazarcth Wiesbaden.

Bekanntmachung.
Montag , den 21. Januar ds . Js ., und

cvcnll. dir folgenden Tage, Vormittags 9 Uhr
und Nachmittags 2Nhr anfaugend , werden
im Leihhausc, Friedrichstraße 15, hier, die dem
städtischen Leibhanse bis znm 15. Dezember
1900 einschließlich verfallenen Psänver, be¬
stehend in Brillanten, Gold, Silber , Kupfer,
Kleidungsstücken, Leinen, Berten rc., versteigert.

Bis znm 17. Januar er. können die ver¬
fallenen Pfänder von Vormittags 8 bis 12 Uhr
nnd NochmitlagS von 2 bis 4 Uhr noch auSgelöst
und Vormittags von 8 bis 10 Uhr nnd Nach¬
mittags von 2 bis 3 Ubr die Pfandscheine über
Metalle »nd sonstige, dem Motteusraß nicht unter¬
worfene Pfänder unlgcschiiebe» werden. Vom
18 . Januar er. ab ist das Leihhaus hier¬
für geschloffen. *

Die Leihhaus -Deputation.

Dicnsllwteu-Abonnement des
Wuschen Krankenhauses.
Die Erhebung der Beiiräge für das

laufende Jahr für die bestehenden bezw. neu
angemeldelen Abonnements wird in den
nächsten Tagen durch unseren Boten (soweit
tzieö noch nicht geschehen) noch erfolgen.

Einer besonderen Anfrage seitens der
Jnleresfenlen bedarf es hiernach nicht. F 274

Wiesbaden , den6. Januar 1901.
Städt . Krankenhaus -Verwaltung.

Brennholzversteigrrnngc«
der Obersörsicici Cbausseebiins.

1. Montag , den l4 . Januar 1901
Morgens 10 l' br im Rkstourant Taunusblick.
Buchen : 1200 m Scheite, 200 rm Knüppel,
180 Hdt. gute Wellen ans Tannenstück , Wintee-
vuch und Haidekopf mit guter Abfahrt nach der
Aar- und alten Schwalbacherstraße. Das 1 m
lange blau nnmmerirte Holz kommt nicht zur
Versieigernng.

2. Dienstag , den 15. Januar c. Morgens
l0 Ubr im Vrcmser'schen Saale zn Schlangen-
bad. Eichen: 80 rm Scheite, 40 rm Knüppel.
8 Hdt. Wellen. Buchen : 300 rm Scheite, 100 rm
Knüppel, 50 Hdt. Wellen ans „linier dem Bad¬
weg" unweit der Schiangenbaderstraßc.

3.  Mittwoch , den 16. Januar c. Morgens
10 Uhr im neuen Restanranr Hodenwaldc zn
Georgettbor»«. Buchen r 1000 rm Scheite,
300 rm Knüppel, 130 Hbt. Wellen aus Rothe
krcuzkopf unmittelbar am Kornweg. F 262

An den Versteigerungstagen sowie am Sonn
abend vorher werden die betreffenden Förster nnd
Holzbanermeister von Margens 8 Uhr ab i» den
Schlägen anwesend sein, um Auskunft zu ertheilen.

Ban- nnd Nutzholz-
BersteigernnL.

Mittwoch , de» » . Jauuär , Vor»
mittags II Uhr anfangend, kommen im
Großherzoglichcn Park zur Platte in den
Districten Kkoppenheimerrain und
Pferdstveide

392 Rothtannen- und Kiefern-Stämme
1., 2. u. 3. El. von zus. 318 Fmtx..

28 Rmtr. Tannen-Scheit- u. Knüppel¬
holz,

85 Rmtr. Tannen-Stockholz und
9 Rmtr. Bnchen-Schcit- u. Knüppel¬

holz
an Ort u. Stelle zur öffentlichen Versteigerung.

Die Stämme haben eine Länge van
14 bis 28 Meter, sind langschaftig, astrein
und gesund. — Der Schlag liegt ganz nahe
der Wiesbaden- Limburger Chaussee an
chanssirtem Abfuhriveg.

Auf Verlangen Creditgewährnng bis
1. November 1901. F' 248

Biebrich , 28. Dezember 1900.
Großherzoglich Luxemburg.
_ Finanzkammer. _

Freitag , deu 11. Januar d. I .,
Morgens Iv Uhr allfangend, werden
im hiesigen Gcmeindcwald, District Mittl.
und Untere Weiseuberg , Abth. 4 u. 8:

2 Rmtr. Eichen-Scheitholz,
2 „ Eichen-Knüppelholz,

261 „ Buchen-Scheitholz.
67 „ Buchen-Knüppelholz,
52 „ Nadel-Schichtnutzholz,
20 „ Nadel-Scheitholz,
47 ,. Nadel-Knüppelholz,
19 „ Nadel-Stockholz,

2100 Stück Buchen- u. 3325 Stück Auöbusch-
Wellen,worunter sich Besenreiser befinden,

und am Mittwoch , den IS . Januar
d. I ., ebenfalls II» Uhr anfaugend:
134 Stück Nadelholzstämme von zusammen

128,44 Fstmtr., nur 1. Qualität,
9 Eichen-Stämnie von zus. 5 Fstmtr.,

20 Buchcn-Slämme von zus. 13,08 Fstmtr.,
1 Weichholz-Stamm von 0,18 Fstmtr.,
2 Stück Eichen-Stangen 2. Classe von

0,12 Fstmtr.,
35 Stück Eichen-Stangen 3. Classe von

1,05 Fstmtr..
7 Stück Weichholz-Stangen 1. Classe von

0,65 Fstmtr.
öffentlich versteigert.

Auf Verlangen Creditgewährnng bis znm
1. September 1901. l?282

Dotzheim, den5. Januar 1901.
Heil , Bürgermeister.

A

Monats -Uebersichten der meteorologischen Keovachtungsstationzn Wiesbaden
vom Monat Dezember 1900. (Mitgetheilt von dem Stationsvorstand Ed . Lampe .)
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Luftdruck Lufttemperatur Absolute Feuchtigkeit Relative Fruchtig keit

Mittel
mm

Maximum
mm

Datum Minimum
mm

Datum 7a

C°
2p
C°

9P
6 ->

Mittel
6°

Mittl.
Max.

C°

Mittl.
Min.
C°

Absol.
Max.

C°
Dalum

Absol.
Min.
C°

Datum 7a
mm

2p
mm

9p
mm

Mittel
mm

7a
Proc.

2p

Proc.
9p

Proc.
Mittel
Proc,

754,0 767,0 16 737,1 28 3,2 4.9 3.5 3.8 6,0 1,7 14,0 6 -2,9 9 5,1 5,3 5,2 6,2 87 82 87 85

7a

9,7

2p

8,9

9p

7,1

Mittel

8,6

Summa
mm

63,2

Max. in
24

Stunden.

18,5

Datum

s

G
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afiotationSpreflenbrutfder L, Schellenberg 'Icheii Hos-BuchdrnSereiin Wiesbaden.
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